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                      Notarın Klisabeth Lenz Mülheim an der Ruhr Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung   der nachfolgenden Ablichtung mit der mir vorliegenden Urschrift.      N
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                      " Verhandelt zu Mülheim an der Ruhr ärn 17.06.2020. Fe ‘ Vor mir, der amtierenden Notarin         im Bezirk des Oberlandesgerichts        Düsseldorf mit dem Amtssitz in Mülheim an der Ruhr ——_ Blisabeth Lenz- erschienen heute:                                                         . 1.  Frau Sabine Pötters, geb          m           VW    » dienstansässig    Haris-Böckler-Platz .5, 45468    Mülheim    an  der   Ruhr,   handelnd   nicht   für  sich  selbst,   sondern  aufgrund unwiderrufen in Urschrift vorgelegter Vollmacht vom 16.06.2020 für die Stadt Mülheim | an der Ruhr, - nachstehend „Stadt“ oder „Grundstückseigentümerin“ genannt -, 2 2.   Frau Barbara Majerus, geb. anf® dienstansässig Lilienthalstraße 8, 45470 Mülheim an der Ruhr, - nachstehend „WDL“ oder „Erbbauberechtigte“ genannt -, _
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                      SCH, Stadt Mölhenm an der Ruhr / Barbare Major Anderung Kibbaurechisverirag vor   17.06.2020 Die Erschienene zu 1. wies sich zur Gewissheit der Notarin aus durch Vorlage ihres gültigen Bundespersonalausweises. Die Erschtenene zu 2, ist der Notarin von Person bekannt. Die Notarin fragte die Erschienenen, ob sie oder eine mit Ihr beruflich verbundene Person in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des Notaramts tätig war oder ist: Eine Vorbefassung wurde von den Beteiligten verneint. Präambel Mit   notariell  beurkundetem    Erbbaurechtsvertrag      vom    21.06.2007 (UR-Nr.   170/2007  des Notars Dieter Francois,    Essen) wurde     Hern Theodor Wüllenkemper ein Gesamterbbaurecht bis zum 30.06.2024 samt einer Verlängerungsoption von jeweils 5 Jahren eingeräumt, sofern keine der Parteien einer Verlängerung widerspricht. Frau Majerus ist als Erbin die alleinige Rechtsnachfolgerin von Herrn Wüllenkemper und dessen Erbin Frau Bachmann. Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 13.02.2020 beschlossen, den Flughafen     Essen/Mülheim     bis   einschließlich   des    Jahres  2034  als Verkehrslandeplatz weiterzubeireiben und in diesem Zusammenhang die Verwaltung ermächtigt, zur Fortsetzung der Geschäftstätigkeit der WDL, den vorbezeichneten Erbbaurechtsvertrag bis zum 31.12.2034 zu verlängern. Der WDL soll unter der Bedingung einer Investition an diesem Standort die Möglichkeit eröffnet werden, über das Jahr 2034 hinaus, langfristig an diesem Standort zu verbleiben, wobei dies nicht ausdrücklich die Fortführung des Flugbetriebes bedingen muss. Der Beschluss des Rates der Stadt zur Fortführung des Betriebs des Verkehirslandeplatzes bedarf der Abstimmung mit der Stadt Essen und einer entsprechenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen.
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                      Stadt Milheim an der Kuln / Barbara Majerus Anderung Bibbaurechlavertrag vom    17.06.2020 Die Erschienenen sind sich darüber einige,[e2} dass sie den   Erbbaurechtsvertrag    vom      14.06.1968    (UR-Nr.   2206/1968  des Notars  Anton Sievert, Oberhausen), den Nachtragsvertrag vom       19.12.1968 (UR-Nr,       131/1968 des Notars Herbert Brüne, Oberhausen), den Änderungsvertrag      vom    17.01.1974     (UR-Nr.   4/1974  des Notars Herbert Brüine, Oberhausen), den    Erbbaurechtsvertrag    vom    07.04.2004     (UR-Nr.    119/2004   des Notars  Dieter Frangois, Essen), -   den    Erbbaurechtsvertrag    vom    21.06.2007     (UR-Nr.    170/2007   des Notars Dieter Francois, Essen), jeweils ändern und den bestehenden Erbbaurechtsvertrag vollständig neu fassen wollen. Eine Bezugnahme auf die oben angeführten vorherigen Vereinbarungen findet künftig nicht statt. Die Inhalte der vorbezeichneten Verträge sind den Beteiligten bekannt. Sie verzichten darauf, diese verlesen zu lassen und darauf, sie als Anlagen zu dieser Urkunde zu nehmen. Nach Unterrichtung über den Grundbuchstand beurkunde ich bei gleichzeitiger Anwesenheit der Beteiligten ihren Erklärungen gemäß folgenden Erbbaurechtsänderungsvertrag:- 81 Grundbuchstand 1) Das Grundbuch von Raadt, Blatt 256, habe ich am 10.06.2020 eingesehen. Des Weiteren liegt mir ein Aktualitätsnachweis vor nebst Antragsliste vom Beurkundungstag.
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                      Selle A lad   Milben an der Ruhr/ Barbara Majerus Anderung Erbbaurechisvertrag von   17.06.2020 Im Grundbuch      des Amtsgerichts   Mülheim   an der Ruhr für Raadı, Blatt 256,  ist die Stadt Eigentümerin der Grundstücke, eingetragen im Bestandsverzeichnis unter laufender Nummer 48, Gemarkung Raadt, Flur 6, Flurstück 95, Lilienthalstr. 8; Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche; 1 88 m? groß; laufender Nummer 51, Gemarkung Raadt, Flur 6, Flurstück 99, Lilienthalstr.; Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche, Flughafen Essen-Mülheim; 7,643 m? groß; laufender Nummer 54, Gemarkung Raadt, Flur 6, F lurstück 10 l, Lilienthalstr.; Verkehrsfläche, Flughafen Essen-Mülheim; 6.177 m? groß; laufender Nummer 56, Gemarkung Raadt, Flur 6, Flurstück 97, Lilienthalstr.   8; Waldfläche,   Gebäude-   und Freifläche, Verkehrsfläche,  Flughafen Essen- Mülheim; 21.249 m? groß. 2) Die genannten Grundstücke sind in Abteilung II des Grundbuches von Raadt, Blatt 256, wie folgt belastet: unter der laufenden Nummer 4: „beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht mit Baubeschränkung) für die Open Grid Burope GmbH, Essen; eingetragen am 11. Januar 1971“,
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                      Selle 5 stadt Mülbeiin an der Ruhr / Barbara Mafenis Anderung Firbbanvechisyerimng vom 17.06.2020 unter der laufenden Nummer 15 mit Rang vor Nr, 4: „Erbbaurecht    bis zum     30.06.2024   für Frau    Barbara   Majerus,    geboren    am    07.04.1953; eingetragen am 21.09.2007“, In Abteilung III sind keine Belastungen eingetragen. 3) Das Erbbaugrundbuch        von Raadt, Blatt   1004, habe ich am       10.06.2020 eingesehen.        Des Weiteren liegt mir ein Aktualitätsnachweis vor nebst Antragsliste vom Beurkundungstag. Im Erbbaugrundbuch       des  Amtsgerichts    Mülheim    an der Ruhr     für Raadt,   Blatt    1004,   ist das vorstehend    in Abs. 2) bezeichnete      Erbbaurecht eingetragen im Bestandsverzeichnis unter laufender Nummer        1. Als Erbbauberechtigte     in Abteilung I ist eingetragen        Frau Barbara Majerus, geboren am 07.04.1953. 4) Das genannte Erbbaurecht ist in Abteilung II wie folgt belastet: unter der laufenden Nummer 1: Erbbauzins mit Wertsicherungsklausel für den jeweiligen Grundstückseigentümer in Blatt 256 unter der laufenden Nummer 2: Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung einer wertgesicherten Reallast in Höhe     des  Unterschiedsbeirages     zwischen   dem     vereinbarten   Erbbauzins      und    dem    (...) festzustellenden Erbbauzins für den jeweiligen Grundstückseigenlümer in Blatt 256 unter der laufenden Nummer 3: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht mit Baubeschränkung) für Open Grid Europe GmbH, Essen unter der laufenden Nummer 4: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Betriebsbeschränkung) für die Stadt Mülheim an der Ruhr
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                      Stadt Möülhenm au der Ruhr / Barbara Ivlajenus Andening Krbbaurechlaverting von 17.06.2020 unter der laufenden Nummer 5: Vorkaufsrecht für alle Verkaufställe für den jeweiligen Grundstückseigentümer in Blatt 256 unter der laufenden Nummer        6: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrechte) für die Stadt Mülheim an der Ruhr In Abteilung III ist das Erbbaurecht nicht belastet. 82 Anderung des Iürbbaurechtes, aufschiebende Bedingung I) Die Stadt und die Erbbauberechtigte fassen hiermit das zugunsten der Brbbauberechtigten als Alleinberechtigte an dem in $ I bezeichneten Grundbesitz eingetragene Erbbaurecht unter der folgenden aufschiebenden Bedingung wie aus diesem Vertrag ersichtlich neu: Die    Neufassung      des  Erbbaurechtsvertrags     steht  —   mit Ausnahme       der  Vollmachten, Grundbucherklärungen und Kostenregelungen — unter der aufschiebenden Bedingung, dass die für den von der Erbbauberechtigten           geplanten Multifunktionsgebäudekomplex         (siehe Anlage Nutzungskonzept) beantragte Baugenehmigung bis zum 30.11.2023 — gegebenenfalls unter wirtschaftlich zumutbaren Auflagen - bestandskräftig erteilt wird und ebenfalls bis zum 30.11.2023    feststeht, dass die Bebauung      des Erbbaugrundstücks      nicht durch Kampfimittel, Umweltschäden oder Bodendenkmäler erschwert wird. Der Bauantrag muss sich mindestens auf 30     %  der Brultogrundfläche,      für die ein    Bauantrag  gestellt   werden  muss,   gemäß. Nutzungskonzept (siehe Anlage) beziehen.
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                      Selle / Stadt Stadt Mülhehn Milhrim      an an der der RuhrEnhr // Barbars Barbara dvlıyerns BMimerns Anderung Erbbansechtsvorirag vom 17.06.2020 Die Brbbauberschtigte wird die Notarin unverzüglich über den Bedingungseintritt bzw. den Ausfall der Bedingung informieren. Die Brbbauberechtigte ist berechtigt, bis zum 30.11.2023 auf den Eintritt der Bedingung               durch     schriftliche       Erklärung       gegenüber      der Notarin     zu verzichten; die Bedingung gilt dann als eingetreten und der Vertrag wird wirksam. Die Notarin wird, soweit erforderlich, den Bedingungseintritt durch Bigenurkunde feststellen. Eine Entschädigung          für    die    von    der     Erbbauberechtigten           in    Ansehung        der   geplanten Baumaßnahmen getätigten Investilionen und geleisteten Aufwendungen kann nicht verlangt werden.      Dies gilt auch für jedwede Planungs-,                    Architekten- und Künstlerhonorare sowie vorvertragliche Aufwendungen für anstehende Nutzungsvereinbarungen mit Dritten. Fällt    die     aufschiebende       Bedingung          endgültig         aus,    ändern      sich    die      bestehenden Erbbaurechisverträge nicht. Die Parteien bevollmächtigen die in $ 22 Abs. 2 und/oder 3 genannten        Personen,    eine      Verlängerung          der       vorbezeichneten        Frist   des      30.11.2023 einvernehmlich zu vereinbaren. 83 Umfang und Dauer des Brbbaurechis 1) Das Erbbaurecht erstreckt sich auf die in $ | genannten Flusstücke mit einer Gesamtgröße von    35.257     m?   (Erbbaugrundstück),           Das     Erbbaugrundstück            ist in dem        als   Anlage     1 beigefügten Luftbildauszug rot umrandet dargestellt. 2) Das Erbbaurecht wird bis zum 31.12.2034 bestellt. 3) Es verlängert sich einmalig um 21 Jahre bis zum 31.12.2055, sofern spätestens bis zum 31.12.2025       der Multifunktionsgebäudekomplex                     (siehe   Anlage      Nutzungskonzept),         soweit bauaufsichtlich       genehmigt,       fertig   gestellt     ist.     Die    letztgenannte      Frist   verlängert      sich
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                      Eh} sche Stadt Mülheim ander Rab / Barbara Majerus Anderung Brbbawechtsverlrag vom 17.06.2020 angemessen, maximal um 18 Monate, wenn die Erbbauberechtigte am 31.12.2025 bereits mit dem Bau begonnen und die verzögerte Fertigstellung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsparleien      übersenden   der beurkundenden   Notarin   unverzüglich    die vorstehend genannte Erklärung, damit diese den Eintritt der Voraussetzungen             für eine Verlängerung feststellen und den Parteien schriftlich durch einfachen Brief mitteilen kann, dass sich das Erbbaurecht entsprechend verlängert. Anderenfalls müssen die Parteien dies nachweisen. Die Parteien beauftragen die Notarin bereits jetzt, die grundbuchlichen Eintragungen vornehmen zu lassen. Danach      verlängert  sich   das  Erbbaurecht   zweimal  um   jeweils   15   Jahre,  d.h. bis zum 31,12.2070      beziehungsweise    31.12.2085.  Die jeweilige Verlängerung       wird  nur wirksam, wenn dieser nicht von der Erbbauberechtigten widersprochen wird. Der Widerspruch muss bis spätestens 3 Jahre vor dem jeweiligen Ablauf des Erbbaurechtes der anderen Vertragspartei schriftlich, mittels eingeschriebenem Brief, erklärt werden, Für das Erbbaurecht gelten außer dem Gesetz über das Erbbaurecht folgende Bestimmungen! 84 Zweck des Erbbaurechtes, Nutzungsbeschränkung 1) Die Erbbauberechtigte ist berechtigt, im Rahmen des maßgeblichen Baurechtes und des Planungsrechts auf dem Erbbaugrundstück Bauwerke            - unter Einbindung der bestehenden Gebäude und der WDL-Lufischiffhalle - zum Betrieb eines Multifunktionsgebäudekomplexes (siebe Anlage Nutzungskonzept) zu errichten und zu betreiben. Das Erbbaurecht erstreckt sich auch auf den für die Baulichkeiten nicht erforderlichen Teil des Rrbbaurechtsgrundbesitzes, wobei die Bauwerke wirtschaftlich die Hauptsache bleiben.
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                      sche    U olact Mülhelin an der Ruhr / Barbara Majerus Anderung Krbbamrechlsvertrag vom 17.00.2020 Die Gebäude dürfen auch durch Rechtsträger der WDL-Gruppe errichtet werden. Der Beirieb, der Gebrauch und die Nutzung der Gebäude kann Dritten überlassen werden. 2) Eine Änderung       des in Abs.     I vereinbarten       Verwendungszwecks            bedarf der vorherigen schriftlichen    Zustimmung     der Grundstückseigentümerin.               Nicht   zustimmungsfähig         ist die Nutzung als Bordellbetrieb, als Spielhalle, Shisha-Bar oder Wettbüro. Unterhaltungsverpflichtung und Neubauten I) Die Erbbauberechtigte hat sämtliche — auch zukünftig errichtete - Bauwerke und bauliche Anlagen nebst Zubehör und Außenanlagen stets in gebrauchsfähigem und verkehrssicherem Zustand entsprechend dem Gebäudealter zu erhalten, Die zu diesem Zweck erforderlichen Ausbesserungen und Erneuerungen sind jeweils unverzüglich vorzunehmen. 2) Kommt       die Erbbauberechtigte        den    Verpflichtungen         aus  Abs.    1) trotz Aufforderung innerhalb     einer   angemessenen       Frist    nicht     oder     nur    ungenügend       nach,    so   ist   die Grundstückseigentümerin         berechtigt,     die   Arbeiten       auf    Kosten    der    Erbbauberechtigten vornehmen zu lassen. 3) Die Stadt haftet nicht für das Vorhandensein oder Fehlen von nicht eintragungsbedürftigen Rechten und Lasten. 4) Die Erbbauberechtigte         ist verpflichtet,      der    Stadt    auch   zukünftig     das   Verlegen     von Leitungen, Kabeln oder Rohren jeglicher Art auf dem Erbbaugrundstück                             unentgeltlich zu gestatten, soweit die Nutzung im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags nicht beeinträchtigt wird. Der Verlauf der zusätzlichen Leitungen, Kabel oder Rohre ist mit der Erbbauberechtigten abzustimmen.
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